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Abréviations

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

BAFU Bundesamt für Umwelt
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
BFS Bundesamt für Statistik
BFE Bundesamt für Energie
BAG Bundesamt für Gesundheit
ARE Bundesamt für Raumentwicklung
SNB Schweizerische Nationalbank
ALV Arbeitslosenversicherung
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
NAF Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EU Europäische Union
BIP Bruttoinlandsprodukt
FHG Finanzhaushaltgesetz
BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt
BIF Bahninfrastrukturfonds
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
FinDel Finanzdelegation
KAE Kurzarbeitsentschädigung
SIFEM Swiss Investment Fund for Emerging Markets

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

OFEV Office fédéral de l'environnement
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CDF Contrôle fédéral des finances
EPF École polytechnique fédérale
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national
OFS Office fédéral de la statistique
OFEN Office fédéral de l'énergie
OFSP Office fédéral de la santé publique
ARE Office fédéral du développement territorial
BNS Banque nationale suisse
AC assurance-chômage
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
FORTA Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
UE Union européenne
PIB Produit intérieur brut
LFC Loi sur les finances
OFAC Office fédéral de l'aviation civile
FIF Fonds d'infrastructure ferroviaire
AFC Administration fédérale des contributions
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
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DélFin Délégation des finances
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
SIFEM Swiss Investment Fund for Emerging Markets
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Chronique générale

Finances publiques

Comptes d'Etat

In der Sommersession 2021 behandelte das Parlament die Staatsrechnung 2020. Im
erstberatenden Ständerat präsentierte Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) die
Zahlen zu diesem ausserordentlichen Rechnungsjahr und verwies dabei insbesondere
auf die CHF 16.1 Mrd., welche der Bund Corona-bedingt schlechter abschloss, als
veranschlagt worden war. Daneben stellte er auch die grossen Einnahmerückgänge –
insgesamt sanken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 3.4 Prozent – in den
Mittelpunkt: Die Einnahmen der Mehrwertsteuer (-1.8%), der Verrechnungssteuer (-
37.5%) oder der Mineralölsteuer (-6%) nahmen allesamt deutlich ab. Nach einer kurzen
Debatte darüber, was nun mit den Schulden auf dem Amortisationskonto geschehen
soll, hiess der Ständerat die Staatsrechnung 2020, die Rechnung des
Bahninfrastrukturfonds 2020 sowie die Rechnung des NAF 2020 einstimmig (mit jeweils
44 zu 0 Stimmen) gut.

Etwas mehr zu reden gab die Staatsrechnung einige Tage später in der grossen Kammer.
«[...] La période des vaches grasses est révolue», fasste Kommissionssprecher
Gschwind (mitte, JU) die aktuelle Finanzsituation mit einem Defizit von CHF 15.8 Mrd.
zusammen. Dennoch hätten die Vorgaben der Schuldenbremse mit einem strukturellen
Überschuss von CHF 1.7 Mrd. erfüllt werden können, allerdings nur aufgrund der in der
Schuldenbremse vorgesehenen Möglichkeit, Ausgaben ausserordentlich zu verbuchen –
im Jahr 2020 wurden CHF 14.7 Mrd. ausserordentlich auf das Amortisationskonto
gebucht. Die Bruttoschulden des Bundes stiegen Corona-bedingt um CHF 6.6. Mrd. an,
die Schuldenquote liegt neu bei 14.7 Prozent des BIP, wie der zweite
Kommissionssprecher Egger (svp, SG) ergänzte. In der Folge schwankte die Beurteilung
der Situation zwischen «schwindelerregende Zahlen» respektive einem «Horrorfilm»
(Guggisberg, svp, BE), und «in vielerlei Hinsicht ein erstaunlich normales Jahr»
(Wettstein, gp, SO) respektive «von der Spannung beim Lesen [...] schon eher mit einem
Telefonbuch vergleichbar» (Siegenthaler, mitte, BE). Gemeinsam hatten die
Sprechenden, dass sie mit Spannung den Vorschlag des Bundesrates zum Abbau dieser
Schulden auf dem Amortisationskonto im Herbst 2021 erwarteten. Finanzminister
Maurer kündigte diesebezüglich eine Vernehmlassung zur Änderung des
Finanzhaushaltsgesetzes an. Trotz dieser unterschiedlichen Beurteilungen der Situation
war die Annahme der Staatsrechnung nicht umstritten: Mit 181 Stimmen nahm der
Nationalrat die Staatsrechnung 2020 ohne Gegenstimmen, aber mit Enthaltung von
Stefania Prezioso (egsols, GE) an. Einzelne Gegenstimmen gab es hingegen bei der
Rechnung des Bahninfrastrukturfonds 2020 (180 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung) sowie
bei der Rechnung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds 2020 (180 zu
3 Stimmen bei 2 Enthaltungen). 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2022 behandelte zuerst der Nationalrat die Staatsrechnung
2021 und begann die Diskussion mit einer allgemeinen Aussprache. Michel Matter (glp,
GE) und Mike Egger (svp, SG) stellten dem Rat die Staatsrechnung mit einem erneuten
Rekorddefizit vor. Das Defizit von CHF 12.2 Mrd. sei auf die ausserordentlichen,
Corona-bedingten Ausgaben zurückzuführen, betonte Michel Matter – und setzte die
Unterstützungsmassnahmen in der Folge mit der wirtschaftlichen Erholung und einem
BIP-Wachstum von 3.6 Prozent im Jahr 2021 in direkten Zusammenhang. Überdies hob
er den Anstieg an Einnahmen, aber auch an Ausgaben hervor. 
Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher stellten in ihren Reden unterschiedliche
Aspekte der Staatsrechnung in den Mittelpunkt. Sandra Sollberger (svp, BL) und Alex
Farinelli (fdp, TI) erachteten in ihren Voten die steigenden Ausgaben als problematisch
und forderten eine strikte Einhaltung der Schuldenbremse sowie Zurückhaltung bei
neuen Ausgaben. Demgegenüber zeigte sich Alois Gmür (mitte, SZ) vor allem erfreut
darüber, dass die bewilligten Covid-19-Kredite von CHF 25 Mrd. nicht vollständig
ausgeschöpft worden seien – CHF 11 Mrd. davon habe der Bund «dank dem liberalen
Kurs des Bundesrates und des Parlamentes bei der Bewältigung der Pandemie» nicht
benötigt. Diesen Aspekt hob auch Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) hervor, die sich
aber mit der geforderten Sparsamkeit der SVP- und FDP-Fraktion nicht einverstanden
zeigte: Etwa die Bekämpfung der Klimakrise bedürfe weiterer grosser finanzieller Mittel,
forderte sie. Gerhard Andrey (gp, FR) nahm insbesondere den Abbau der
ausserordentlich verbuchten Covid-19-Schulden in der Höhe von CHF 20.3 Mrd. ins

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 30.05.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Visier, für welche er die Verwendung der Überschüsse auf dem Ausgleichskonto
bewarb. Auch Finanzminister Maurer stellte den eine Woche später zur Debatte
stehenden Schuldenabbau ins Zentrum und forderte «für die künftigen Jahre wieder
eine hohe Finanzdisziplin». Roland Fischer (glp, LU) hingegen störte sich an den zwei
Vorbehalten, welche die EFK zur Staatsrechnung vorgebracht hatte. Einerseits
kritisierte die Finanzkontrolle die Verbuchung von Covid-19-Härtefallmassnahmen für
das Jahr 2021, da die Kantone die entsprechenden Kosten noch nicht definitiv in
Rechnung gestellt hatten. In der Finanzierungsrechnung dürfen jedoch nur bereits
erfolgte Ein- oder Auszahlungen verbucht werden. Diese Problematik stellte sich aber
zum letzten Mal, da der Bund seine Staatsrechnung ab nächstem Jahr von der
Finanzierungs- auf die Erfolgsrechnung umstellt. Der Finanzminister argumentierte,
dass man aufgrund einer gemeinsamen Datenbank die Höhe der kantonalen
Härtefallhilfen per Ende 2021 kenne und er eine solche Verbuchung aufgrund der
Periodengerechtigkeit bevorzuge. Andererseits störte sich die EFK an den
Rückstellungen zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die der Bundesrat sowohl
in der Erfolgs-, als auch in der Finanzierungsrechnung ausweist, obwohl diese weder
Einnahmen noch Ausgaben darstellen. Diese Buchungen «entsprechen nicht den
aktuellen gesetzlichen Grundlagen», kritisierte Fischer. Man habe diese Rückstellungen
nun während vier Jahren vorgenommen und das Parlament habe sie jeweils
oppositionslos verabschiedet, erwiderte der Finanzminister. Zudem löse sich ja auch
diese Problematik 2023 mit der Umstellung auf die Erfolgsrechnung von alleine. Trotz
dieser Vorbehalte empfahl die EFK die Staatsrechnung zur Annahme, die Kommission
zeigte sich damit einverstanden und formulierte keine Änderungsanträge. Hingegen
verlangte eine Minderheit Andrey, dass die gesamten Ausschüttungen der SNB jedes
Jahr gleich und somit wie im Vorjahr als ordentliche, nicht wie vom Bundesrat
vorgesehen als ausserordentliche Einnahmen verbucht würden. Der Finanzminister
erläuterte, dass sich die Situation gegenüber dem Jahr 2020 verändert habe: Die neue,
seit 2021 geltende Vereinbarung mit der SNB unterscheide einen Grundbetrag von CHF
666 Mio., welchen man jedes Jahr ordentlich verbuchen wolle. Möglich seien aber auch
Zusatzausschüttungen in der Höhe von bis CHF 4 Mrd., wovon der Bund maximal 1.3
Mrd. erhält. Diese Zusatzausschüttungen, die für das Jahr 2021 CHF 1.3 Mrd. betragen,
seien jedoch deutlich unsicherer, weshalb der Bundesrat sie als ausserordentliche
Einnahmen verbuchen möchte, um bei ihrem Wegfall keinen Fehlbetrag in der
ordentlichen Rechnung aufzuweisen. Mit 125 zu 67 Stimmen lehnte der Nationalrat den
Minderheitsantrag Andrey gegen den Willen der Grünen- und der SP-Fraktion ab. In der
Gesamtabstimmung sprach sich der Rat mit 191 zu 1 Stimme (von Erich Hess; svp, BE) für
Annahme der Staatsrechnung 2021 aus und hiess auch die Rechnung des
Bahninfrastrukturfonds und des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds
für das Jahr 2021 gut. 

Im Ständerat blieb zwei Tage später eine Diskussion zur Staatsrechnung aus. Auch
Kommissionssprecherin Gapany (fdp, FR) verwies in der Präsentation der Rechnung auf
die Vorbehalte der EFK, empfahl die Staatsrechnung aber im Namen der Kommission
zur Genehmigung. Einstimmig mit 40 zu 0 Stimmen folgte der Ständerat diesem Antrag
und nahm ebenfalls auch die Rechnungen des Bahninfrastrukturfonds und des
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2021 einstimmig an. 2

Budget

Einen Tag nach dem Ständerat machte sich auch der Nationalrat an die Beratung des
Voranschlags der Eidgenossenschaft 2022 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan
2023-2025. Sarah Wyss (sp, BS) und Daniel Brélaz (gp, VD) präsentierten dem Rat das
Budget aus Sicht der Mehrheit der FK-NR: Der Bundesrat habe ordentliche Ausgaben in
der Höhe von 77.7 Mrd. und ausserordentliche Ausgaben von CHF 3.0 Mrd. vorgesehen.
Bei ordentlichen Einnahmen von CHF 77.1 Mrd. und ausserordentlichen Einnahmen von
CHF 1.5 Mrd. bleibe damit aufgrund der Schuldenbremse ein struktureller Überschuss
und somit ein Handlungsspielraum von CHF 44 Mio. Die Kommissionsmehrheit plane
«kleinere Adjustierungen» mit Mehrausgaben von CHF 273 Mio. Bei 12
Mehrheitsanträgen zur Schaffung von Differenzen zum Ständerat lagen der grossen
Kammer in der Folge auch etwa 40 Minderheitsanträge vor, grösstenteils von der SVP-
oder der SP- und der Grünen-Fraktion. Differenzen zum Erstrat schuf der Nationalrat
dabei jedoch nur wenige, zeigte sich dabei aber mehrheitlich grosszügiger als der
Erstrat. 

In der Eintretensdebatte hoben die Fraktionssprecherinnen und -sprecher erneut die
spezielle Situation aufgrund der noch immer nicht ganz überstandenen Corona-

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Pandemie hervor, beurteilten diese aber sehr unterschiedlich. So sprach etwa Lars
Guggisberg (svp, BE) von einer «düsteren» Situation aufgrund des grossen Anstiegs der
Nettoschulden, während FDP-Sprecher Alex Farinelli (fdp, TI) zwar das Defizit beklagte,
aber auch den langfristigen Nutzen der entsprechenden Ausgaben hervorhob.
Optimistischer zeigten sich die übrigen Kommissionssprechenden. Michel Matter (glp,
GE) schätzte etwa die Situation der Schweiz als «solide» ein, Alois Gmür (mitte, SZ)
zeigte sich erfreut über die insgesamt gute Situation der Schweizer Wirtschaft, verwies
jedoch auch auf die noch immer stark leidenden Branchen. Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR) und Felix Wettstein (gp, SO) strichen schliesslich die im Vergleich zum Ausland
«gute Schuldensituation» (Schneider Schüttel) heraus. Finanzminister Maurer bat den
Rat im Hinblick auf den härter werdenden «internationale[n] Konkurrenz- und
Verdrängungskampf» um Zurückhaltung bei zusätzlichen Ausgaben. 

Mit den mahnenden Worten des Finanzministers in den Ohren startete der Nationalrat
in die Detailberatung von Block 1 zu Beziehungen zum Ausland und zur Migration. Hier
schuf er zwei Differenzen zum Ständerat: So wollte die Kommissionsmehrheit den
Kredit zuhanden des SECO für Darlehen und Beteiligungen an Entwicklungsländer
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 10 Mio. erhöhen und damit die
Reduktion gegenüber dem Vorjahr rückgängig machen. Der Bundesrat habe bei der
Sifem, der Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft des Bundes, bereits 2020 CHF 10 Mio.
zusätzlich zur Milderung der Corona-Probleme eingeschossen – diese sollen nun
kompensiert werden, erklärte Minderheitensprecher Egger (svp, SG), der den
Kürzungsantrag vertrat, die Differenz zum Vorjahr. Da dieser Nachtragskredit damals
aber vollständig kompensiert worden sei, erachtete die Kommissionsmehrheit diese
Kürzung nicht als angebracht und setzte sich im Rat mit 107 zu 74 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) durch. Ohne Minderheitsantrag erhöhte der Nationalrat zudem auf
Antrag seiner Kommission den Sollwert für die Mindestanzahl Freihandelsabkommen für
die Finanzplanjahre 2024 und 2025. Der Bundesrat hatte hier für die Finanzplanjahre
jeweils 34 Freihandelsabkommen vorgesehen, die Kommission erhöhte diese Zahl auf
35 (2024) respektive 36 (2025). 
Im Vorfeld der Budgetdebatte hatte der Vorschlag der APK-NR, dass die Schweiz eine
dritte Kohäsionsmilliarde sprechen und sich damit quasi eine Beteiligung an
verschiedenen Projekten, unter anderem an Horizon, erkaufen könne, für mediale
Aufmerksamkeit gesorgt. Auf Antrag der APK-NR beantragte die Mehrheit der FK-NR
nun dem Nationalrat, eine dritte Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU
2019-2024 in der Höhe von CHF 953.1 Mio. freizugeben, diese aber von einer bis Ende
Juni 2022 unterzeichneten Assoziierungsvereinbarungen zwischen der Schweiz und der
Europäischen Union zur Teilnahme an verschiedenen laufenden EU-Programmen
abhängig zu machen. Eine Minderheit Guggisberg beantragte in Übereinstimmung mit
dem Bundesrat die Streichung dieses zusätzlichen Kreditpostens. Finanzminister
Maurer bat den Rat eindringlich darum, darauf zu verzichten, da man sich «mit einer
solchen Aufstockung in Brüssel eher blamieren würde […]. Die Erwartungen in Brüssel
sind völlig anderer Natur; sie bestehen nicht darin, dass wir hier einfach etwas
bezahlen, und dann läuft alles.» Mit 93 zu 84 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) folgte der
Nationalrat der Minderheit. Die (fast) geschlossen stimmenden Fraktionen der SVP und
der FDP.Liberalen sowie die Mehrheit der Mitte-Fraktion setzten sich in dieser Frage
durch. 
Ansonsten lagen in diesem Block verschiedene Minderheitenanträge von linker und
rechter Ratsseite für Aufstockungen und Kürzungen vor, die jedoch allesamt erfolglos
blieben, etwa eine Aufstockung des Budgets des EDA für humanitäre Aktionen
zugunsten des Engagements in Afghanistan und den umliegenden Ländern (Minderheit
Friedl: sp, SG), eine Erhöhung des Kredits für zivile Konfliktbearbeitung und
Menschenrechte (Minderheit Badertscher: gp, BE) und einen erneuten Beitrag von CHF
300'000 an den Access to Tools Accelerator (Minderheit Friedl) sowie auf der anderen
Seite eine Reduktion der Beiträge an multilaterale Organisationen, an die
Entwicklungszusammenarbeit und an die Länder des Ostens (Minderheiten Grin: svp,
VD). 

Im zweiten Block zu den Themen «Kultur, Bildung, Forschung und Sport» schuf der
Nationalrat keine Differenzen zum Erstrat. Er folgte dem Ständerat bei seiner
Aufstockung des Kredits für Sportverbände und andere Organisationen um CHF
660'000, mit der – wie in den Planungsgrössen vermerkt wurde – eine unabhängige
nationale Anlauf- und Meldestelle für Misshandlungen im Schweizer Sport geschaffen
werden sollte. Eine Minderheit Sollberger (svp, BL) unterlag mit ihrem Antrag auf
Streichung der Aufstockung mit 112 zu 69 Stimmen (bei 4 Enthaltungen). Auch die vom
Ständerat vorgenommenen Aufstockungen beim Bundesamt für Meteorologie und
Klimatologie hiess der Nationalrat entgegen zweier Minderheitsanträge Egger deutlich
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gut (129 zu 55 Stimmen bei 1 Enthaltung respektive 129 zu 56 Stimmen). Abgelehnt
wurden in der Folge auch verschiedene Streichungsanträge Nicolet (svp, VD), Schilliger
(fdp, LU) und Sollberger bei den Covid-19-Leistungsvereinbarungen zur Kultur, bei der
Covid-19-Soforthilfe für Kulturschaffende und Kulturvereine im Laienbereich sowie bei
den Covid-19-Finanzhilfen. 

Verschiedene Differenzen zum Erstrat entstanden hingegen im dritten Block zur
sozialen Wohlfahrt und Gesundheit. So erhöhte der Nationalrat auf Antrag der
Kommissionsmehrheit die Gelder für die Familienorganisationen bei den Krediten des
BSV, die Finanzhilfen unter anderem zur Elternbildung oder zur familienergänzenden
Kinderbetreuung beinhalten, im Voranschlags- und den Finanzplanjahren um CHF 1 Mio.
Der Bundesrat und eine Minderheit Guggisberg hatten die Ablehnung der Aufstockung
beantragt, zumal für eine solche Unterstützung auch institutionelle Voraussetzungen
geschaffen werden müssten. Auch den Kredit für den Kinderschutz und die
Kinderrechte erhöhte die grosse Kammer um CHF 390'000, um damit die
privatrechtliche Stiftung «Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz» zu finanzieren, deren
Schaffung eine angenommene Motion Noser (fdp, ZH; Mo. 19.3633) verlangt hatte. Der
Bundesrat hatte sich gegen diese Aufstockung gestellt, zumal die rechtliche Grundlage
für diesen Kredit noch nicht bestehe. «Wir können ja nicht Gelder einsetzen, wenn wir
dafür keine legale Grundlage haben», betonte Finanzminister Maurer.
Kommissionssprecher Brélaz argumentierte hingegen, man können nicht «tout
contrôler pendant deux-trois ans», bevor man damit beginnt, die Gelder einzusetzen. 
Abgelehnt wurden in diesem Block Anträge auf Kreditkürzungen bei der Gleichstellung
von Frau und Mann, die eine Minderheit Sollberger beantragt hatte. Eine Plafonierung
gegenüber dem Vorjahr hätte gemäss Sollberger «keinen Einfluss auf weniger oder
mehr Gleichstellung». Ebenfalls erfolglos blieb ein Antrag Glarner (svp, AG) auf
Streichung des Beitrags an ein spezifisches Projekt des Vereins Netzcourage sowie ein
Minderheitsantrag Nicolet zur Änderung der Planungsgrössen zur Bundesfinanzierung
der Covid-19-Tests: Diese sollte nur solange gewährt werden, wie die Covid-19-
Zertifikatspflicht gilt. Auch ein Minderheitsantrag Schilliger, der die Leistungen des
Erwerbsersatzes mit Verweis auf die vierte Revision des Covid-19-Gesetzes nur bis
Ende Juni 2022 gewähren und die Covid-19-Situation anschliessend neu beurteilt
wissen wollte, fand keine Mehrheit. 

Auch im vierten Block zu Landwirtschaft, Tourismus und Steuern wich der Nationalrat
in einem Punkt von den Entscheiden des Ständerates ab: Bei der Nachmeldung für ein
Tourismus-Recovery-Programm von CHF 17 Mio. wollte die Kommission die Gelder zu je
50 Prozent für Marketingkampagnen von Schweiz Tourismus und für
Entlastungszahlungen an touristische Partnerorganisationen verwenden. Der Bundesrat
und der Ständerat hatten keine entsprechenden Einschränkungen vorgenommen,
weshalb gemäss den beiden Kommissionssprechenden wie üblich zwei Drittel in die
gesamtschweizerischen Marketingkampagnen fliessen würden. Jedoch sei eine
Werbekampagne in Südafrika momentan – auch aus ökologischer Sicht – nicht
«unbedingt gerade unser Hauptziel», betonte Kommissionssprecherin Wyss.
Stillschweigend stimmte der Nationalrat diesem Antrag seiner Kommission zu. 
Hingegen folgte der Nationalrat dem Ständerat in diesem Block bei der Erhöhung der
Zulagen für die Milchwirtschaft und den Beihilfen für den Pflanzenbau. Eine Minderheit
Munz (sp, SH) hatte beantragt, auf erstere Erhöhung zu verzichten und dem Bundesrat
zu folgen. Der Bundesrat wolle die Verkehrsmilchzulage erhöhen, aber die
Verkäsungszulage senken, da Letztere aufgrund von Fehlanreizen zu einer zu grossen
Menge Käse von geringer Qualität führe. Die von der Kommission beantragte Erhöhung
zugunsten der Verkäsungszulage würde folglich die bisherige Marktverzerrung noch
zementieren. Finanzminister Maurer wies überdies darauf hin, dass man entsprechende
Erhöhungen – falls nötig – lieber erst mit den Nachtragskrediten vorlegen würde, wenn
man die dazugehörigen Zahlen kenne. Mit 105 zu 61 Stimmen (bei 20 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat jedoch für die Erhöhung aus. Die ablehnenden Stimmen
stammten grösstenteils von der SP-, einer Mehrheit der GLP- und einer Minderheit der
FDP.Liberalen-Fraktion, die Enthaltungen grösstenteils von der Grünen-Fraktion. 
Auch in diesem Block blieben zwei Minderheitsanträge erfolglos: Eine Minderheit I
Fischer (glp, LU) und eine Minderheit II Gysi (sp, SG) unterlagen mit Anträgen auf
Erhöhungen bei der direkten Bundessteuer respektive bei der Mehrwertsteuer, beim
Globalbudget der ESTV sowie in den Finanzplanjahren. Die zusätzlichen Mittel sollten
zur Schaffung von je fünf zusätzlichen Steuerkontrollstellen und somit zur Erhöhung des
Steuerertrags eingesetzt werden und sich so mittelfristig quasi selbst finanzieren. 

Im fünften Block zu Verkehr, Umwelt, Energie und Raumplanung entschied sich der
Nationalrat bezüglich zweier Punkte zum Bundesamt für Energie anders als der
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Ständerat. Letzterer hatte den Kredit für das Globalbudget des BFE sowie für das
Programm EnergieSchweiz gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf erhöht. Die
Mehrheit der FK-NR beantragte nun bei beiden Kreditposten eine zusätzliche Erhöhung
um CHF 2.9 respektive CHF 8.3 Mio., wobei die zusätzlichen Gelder beim Globalbudget
zur Finanzierung des durch die Erhöhung beim Programm EnergieSchweiz begründeten
Aufwands eingesetzt werden sollten. Damit wollte die Kommission gemäss ihrem
Sprecher Brélaz in den wenigen Bereichen, in denen die Finanzierung entsprechender
Projekte über das Bundesbudget läuft, nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes erste
Massnahmen zum Klimaschutz treffen. Eine Minderheit Egger sprach sich gegen die
Erhöhung aus, zumal im Energiebereich zuerst die Problematik der
Stromversorgungslücke gelöst werden müsse. Finanzminister Maurer wehrte sich vor
allem dagegen, nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes einzelne Punkte «quasi durch
die Hintertüre einfach wieder aufs Tapet» zu bringen. Mit 115 zu 67 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) hiess der Nationalrat die Erhöhung jedoch gut, abgelehnt wurde sie von
einer Mehrheit der SVP-, der Hälfte der Mitte- und einer Minderheit der FDP.Liberalen-
Fraktion.
Erhöht gegenüber dem bundesrätlichen Antrag wurde auch der Kredit für das
Globalbudget des ARE. Hier hatte der Ständerat zuvor entschieden, CHF 100'000 mehr
für das Projekt Swiss Triple Impact, ein Förderprogramm zur Erreichung von
nachhaltigen Entwicklungszielen, einzusetzen, und der Nationalrat folgte ihm mit 115 zu
69 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Der Finanzminister hatte die Erhöhung bei einem Sach-
und Betriebsaufwand des ARE von CHF 9 Mio. als unnötig erachtet. Auch bei der
Aufstockung der Einlage des BIF folgte der Nationalrat seinem Schwesterrat: Hier soll
der Maximalbetrag und somit zusätzlich CHF 233 Mio. eingestellt werden, um
sicherzustellen, dass auch zukünftig genügend Geld für den Bahnverkehr vorhanden ist,
betonte Kommissionssprecherin Wyss. Dies erachteten der Bundesrat und eine
Minderheit Schilliger als nicht notwendig, da der Fonds genügend stark geäufnet sei. Mit
125 zu 59 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte der Nationalrat jedoch der kleinen
Kammer. 
Abgelehnt wurden hingegen ein Kürzungsvorschlag einer Minderheit Egger bei den
Umweltschutzmassnahmen des BAZL – Egger hatte argumentiert, die Erhöhung beruhe
lediglich auf der Vermutung des BAZL, dass es zukünftig mehr Umweltschutzgesuche
geben könne – sowie ein Einzelantrag Rüegger (svp, OW) zur Aufstockung des Kredits
des BAFU um CHF 6 Mio., mit der nach der Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die
durch Wölfe verursachten Schäden abgegolten und der zusätzliche Aufwand
entschädigt werden sollten.

Im sechsten Block zum Themenbereichen Eigenaufwand und Schuldenbremse schlug
eine Kommissionsmehrheit in Übereinstimmung mit dem Ständerat vor, verschiedene
Kredite beim Bundesamt für Verkehr ausserordentlich zu verbuchen, um so die zuvor
vorgenommene Erhöhung der BIF-Einlage finanzieren zu können. Anders als der
Ständerat beabsichtigte die Mehrheit der FK-NR zudem, eine Nachmeldung des
Bundesrates im Bereich Covid-19-Arzneimittel und -Impfleistungen in der Höhe von
CHF 57 Mio. ausserordentlich zu verbuchen – da man noch zusätzliche Ausgaben
beschlossen habe, könne nur so die Schuldenbremse eingehalten werden, begründete
Kommissionssprecher Brélaz den Vorschlag. Eine Minderheit Schwander (svp, SZ)
wehrte sich gegen diese Umbuchungen, da sie gegen die Schuldenbremse und das
Finanzhaushaltsgesetz verstossen würden. Diese Meinung teilte auch der
Finanzminister, ihm ging das Parlament «mit [seiner] Interpretation [des FHG] hier zu
weit», auch wenn die Interpretation der Gesetze keine exakte Wissenschaft sei. Der
Nationalrat stimmte den Umbuchungen jedoch mit 133 zu 50 Stimmen respektive 133 zu
49 Stimmen zu. 
Eine weitere Differenz schuf der Nationalrat stillschweigend bezüglich der
Planungsgrössen beim VBS: Dort soll eine neue Planungsgrösse dafür sorgen, dass die
Bruttomietkosten ab 2025 um 2 Prozent gesenkt und damit gemäss
Kommissionssprecherin Wyss CHF 400 Mio. jährlich «freigespielt» werden sollen. 
Erfolglos blieben die Minderheitsanträge Sollberger und Strupler (svp, TG), welche die
Kredite für das Bundespersonal gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 1.8
Mio. (2022, Minderheit Sollberger) respektive um CHF 10.9 Mio. (2023), CHF 117 Mio.
(2024) und CHF 265 Mio. (2025, alle Minderheit Strupler) reduzieren wollten. Damit
hätte auf zusätzliche Stellen für die Strategie Social Media/Digitalisierung verzichtet
(Sollberger) respektive «das ungebremste Personalwachstum beim Bund» gebremst
werden (Strupler) sollen. Zuvor hatte bereits der Ständerat die Ausgaben im
Voranschlags- und den Finanzplanjahren um CHF 21 Mio. reduziert. Mit 131 zu 52
Stimmen respektive 133 zu 50 Stimmen lehnte der Nationalrat die beiden Anträge ab,
folgte damit dem Bundesrat und schuf eine weitere Differenz zum Erstrat. Erfolglos
blieb auch ein Kürzungsantrag Egger beim Ressourcenpool des Generalsekretariats
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UVEK. 

Mit der Bereinigung des Entwurfs, bei welcher der Nationalrat seiner Kommission in fast
allen Punkten gefolgt war, hatte der Nationalrat den Ausgabenüberschuss von CHF 2.08
Mrd. (Bundesrat) respektive CHF 2.32 Mrd. (Ständerat) auf CHF 2.36 Mrd. erhöht –
durch die Umbuchung einzelner zusätzlicher Ausgaben auf das Amortisationskonto
(ausserordentliche Ausgaben Bundesrat: CHF 3.03 Mrd., Ständerat: CHF 3.25 Mrd.,
Nationalrat: CHF 3.30 Mrd.) konnte die Schuldenbremse jedoch eingehalten werden.
Mit 130 zu 44 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) nahm der Nationalrat den Voranschlag 2022
an. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion und von
Stefania Prezioso (egsols, GE), die Enthaltungen ausschliesslich von Mitgliedern der
SVP-Fraktion. Letztere sprachen sich teilweise auch gegen die übrigen
Bundesbeschlüsse aus, dennoch nahm der Nationalrat den Bundesbeschluss Ib über die
Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2022, den Bundesbeschluss III über die
Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2022 und den
Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2022 jeweils deutlich an. 3

Anfang März 2022 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit dem Nachtrag Ia zum
Voranschlag 2022 auseinander. Die Kommissionssprechenden Anna Giacometti (fdp,
GR) und Heinz Siegenthaler (bdp, BE) stellten dem Rat den Nachtrag vor. 
Es standen drei zusätzliche Covid-19-Kredite in der Höhe von CHF 3.4 Mrd. zur
Debatte, die im Rahmen der Verlängerung zusätzlicher Massnahmen durch das
Parlament während der vierten Revision des Covid-19-Gesetzes beschlossen worden
waren. Unbestritten waren von diesen drei Krediten einzig die CHF 800 Mio. für die
ALV, während zwei Minderheiten Guggisberg (svp, BE) die Kredite für den Erwerbsersatz
(CHF 1.7 Mrd.) und für die kantonalen Härtefallmassnahmen (CHF 900 Mio.) halbieren
wollten. Der Minderheitensprecher begründete die zwei Anträge damit, dass man nicht
«auf Vorrat Ausgaben von Steuergeldern budgetieren» wolle – bereits 2021 habe man
etwa doppelt so viel budgetiert, wie man anschliessend benötigt habe. Aufgrund der
rückläufigen Hospitalisierungen seien diese aktuellen Kredite zu hoch kalkuliert.
Finanzminister Maurer verwies auf den vom Parlament in der vierten Revision des
Covid-19-Gesetzes erteilten Auftrag, welchen der Bundesrat gemäss seinen bisherigen
Erfahrungswerten umgesetzt habe. Er gehe zwar davon aus, dass man Ende Jahr
Kreditreste haben werde, auch eine Kürzung dieser Kredite würde jedoch nicht zu
Einsparungen führen. Mit 136 zu 53 Stimmen und 137 zu 52 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
sprach sich der Nationalrat in der Folge für die vom Bundesrat beantragten Kredite für
den Covid-19-Erwerbsersatz und die Härtefallhilfen aus. 
Bezüglich der CHF 11 Mio. zur Fertigstellung des Neubauprojektes der ETH erinnerte
Kommissionssprecher Siegenthaler daran, dass das Parlament 2013 einen
Verpflichtungskredit über CHF 127 Mio. bewilligt habe. Verzögerungen, Mehraufwände
und Mängel durch das Generalunternehmen hätten Mehrkosten nach sich gezogen,
weshalb zur Fertigstellung eine Erhöhung des Verpflichtungskredits nötig sei, welche
jedoch im ETH-Budget kompensiert werde. Stillschweigend stimmte der Nationalrat
auch diesem Kredit zu. 
Für die meisten Diskussionen sorgte die von der UREK-NR in einem Mitbericht und von
Mike Egger (svp, SG) in einem Minderheitsantrag beantragten CHF 5.7 Mio. zugunsten
von temporären Notschutzmassnahmen gegen den Wolf. Aufgrund der Ablehnung der
Jagdgesetz-Revision im Jahr 2020 fehle die gesetzliche Grundlage zur Regulierung des
Wolfsbestandes, wodurch die Anzahl Wölfe und die Probleme für die Alpwirtschaft stark
angestiegen seien, betonte Egger. Deshalb sollen nun zusätzliche Gelder für Behirtung
und Hütten gutgeheissen werden. Die Kommissionsmehrheit lehnte diese Aufstockung
ab, da die rechtliche Grundlage für die Auszahlung der zusätzlichen Gelder gemäss
Vertretenden des BAFU fehle. Dem widersprach jedoch der Minderheitensprecher:
Weitere Massnahmen seien gesetzlich durchaus möglich, wenn die bisherigen
Massnahmen nicht ausreichten. Finanzminister Maurer erläuterte die zwei Positionen:
Zwar sei, wie vom BAFU erklärt, eine Übernahme zusätzlicher Personalkosten gemäss
Gesetz wohl in der Tat nicht möglich, die temporären Schutzmassnahmen, wie sie die
Minderheit in den Planungsgrössen definierte, seien jedoch zulässig. Dennoch
beantragte der Finanzminister, die Höhe und die Verbuchung dieses Kredites noch
einmal überprüfen zu können. Man werde die «Landwirtschaft dann nicht einfach im
Regen stehen lassen», sondern hier eine sinnvolle Lösung suchen. Mit 101 zu 72
Stimmen (bei 17 Enthaltungen) folgte der Nationalrat jedoch der
Kommissionsminderheit und hiess den zusätzlichen Nachtragskredit sowie die
diesbezüglichen Planungsgrössen gut. Befürwortet wurden diese von der SVP-Fraktion,
Mehrheiten der Mitte- und der Grünen-Fraktion und Minderheiten der FDP.Liberalen-
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und der SP-Fraktion.
In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 180 zu 11 Stimmen für den
Nachtrag Ia aus – eine Minderheit der SVP-Fraktion lehnte ihn ab. 4

Zwei Tage nach dem Erstrat setzte sich der Ständerat mit dem Nachtrag Ia zum
Voranschlag 2022 auseinander, wobei Johanna Gapany (fdp, FR) die Vorlage im Namen
der Kommission darlegte. Auf keinen Widerstand in der FK-SR waren die drei
ausserordentlichen Covid-19-Kredite für den Erwerbsersatz (CHF 1.7 Mrd.), für die
kantonalen Härtefallmassnahmen (CHF 900 Mio.) und für die ALV (CHF 800 Mio.)
gestossen. Stillschweigend hiess auch der Ständerat diese in der Folge gut. Auch die
CHF 11 Mio. für die Fertigstellung eines ETH-Gebäudes genehmigte der Ständerat ohne
Minderheitsantrag, auch wenn sich die Kommission mit der Situation unzufrieden
zeigte: «Des questions ont été posées concernant la procédure d'adjudication des
travaux», betonte die Kommissionssprecherin.
Neu lag dem Rat nun aber auch ein Antrag der Kommission auf zwei zusätzliche Kredite
über insgesamt CHF 100 Mio. vor, mit denen der Bundesrat Abnahmegarantien für
Medikamente für immunsupprimierte Personen abschliessen und diese Medikamente
in der Folge beschaffen wollte. Dies war in drei Motionen (Mo. 21.4632, Mo. 22.3005,
Mo. 22.3018) gefordert worden, wobei eine davon bisher vom Nationalrat angenommen
worden war. Kommissionssprecherin Gapany betonte, dass zur Verwendung der
entsprechenden Kredite zuerst die nötige gesetzliche Grundlage geschaffen werden
müsse. Finanzminister Maurer beantragte die zwei Kredite zur Ablehnung. Mit deren
Annahme würde man den Nationalrat überrumpeln – die FK-NR könne diese vor der
Ratssitzung nicht mehr debattieren –, zudem lege der Bundesrat in der Sommersession
einen zusätzlichen Nachtragskredit für Impfungen vor, wobei man eine
Gesamtbeurteilung vornehmen werde. Mit 36 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Ständerat die entsprechenden Kredite dennoch an, nachdem verschiedene Sprechende
deren Dringlichkeit unterstrichen hatten.
Abschliessend diskutierte auch der Ständerat über die Krediterhöhung für
Notschutzmassnahmen gegen den Wolf. Die Kommission hatte diesen vom Nationalrat
ergänzten Kredit nicht vorberaten, ein Einzelantrag Engler (mitte, GR) verlangte jedoch
Zustimmung. Wie bereits Mike Egger (svp, SG) im Nationalrat betonte auch Stefan Engler
die Relevanz dieser zusätzlichen Gelder und unterstrich die bestehende gesetzliche
Grundlage. Nach verschiedenen unterstützenden Wortmeldungen sprach sich der
Ständerat mit 41 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung für die temporären
Notschutzmassnahmen gegen den Wolf aus. Mit einer Differenz bezüglich der Kredite
für die Medikamente für immunsupprimierte Personen musste der Nachtrag Ia somit
ins Differenzbereinigungsverfahren. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2022 behandelten National- und Ständerat den Nachtrag Ib zum
Voranschlag 2022. Den Anfang machte der Nationalrat, bei dem die
Minderheitensprecherinnen Anna Giacometti (fdp, GR) und Barbara Gysi (sp, SG) darauf
hinwiesen, dass die Mehrheit der FK-NR dem Bundesrat in allen Punkten folgen wolle.
Der Rat diskutierte in der Folge über verschiedene Minderheitsanträge der SVP-
Fraktion. 
Eine erste Gruppe von Anträgen hatte zum Ziel, nach der Corona-Pandemie «sehr rasch
zu den üblichen Finanzierungen und Abläufen zurück[zu]kehren», wie es etwa Sandra
Sollberger (svp, BL) formulierte. Entsprechend wollte eine Minderheit Sollberger den
Zusatzkredit sowie den Verpflichtungskredit zur Beschaffung neuer Impfstoffe gegen
Covid-19 weniger stark erhöhen als der Bundesrat (auf CHF 195 Mio. statt CHF 314 Mio.
respektive auf CHF 233 Mio. statt CHF 780 Mio.). Die Minderheitensprecherin wollte,
dass die Impfstoffe «über die üblichen Prozesse bezahlt werden, analog zu anderen
Impfungen». In der Kommission waren überdies Stimmen laut geworden, welche die
geplante Menge an Impfstoffbestellungen als zu hoch erachteten. Die
Kommissionssprecherinnen wiesen darauf hin, dass eine Bestellung der Impfstoffe im
normalen Verfahren nicht möglich sei, da die Firmen nur an Länder, nicht an Private
lieferten. Mit 111 zu 78 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) folgte der Rat dem Mehrheitsantrag
und somit dem Bundesrat. Die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP- und der
Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie von einzelnen Personen der FDP.Liberalen-Fraktion.

Ebenfalls basierend auf dem Argument, «que l'office doit reprendre un rythme
normal», dass das BAG also zu einem normalen Rhythmus zurückkehren müsse,
beantragten zwei Minderheiten Nicolet (svp, VD) die Streichung der Nachtragskredite
für das Globalbudget des BAG (CHF 38.7 Mio.) und für die Prävention (CHF 15 Mio.). Mit
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dem Nachtrag zum Globalbudget wollte der Bundesrat die Übertragung verschiedener
Aufgaben der Krisenorganisation auf die «normalen Linienstrukturen» (Gysi)
finanzieren, der Betrag für die Prävention war insbesondere zur Erforschung von Long
Covid gedacht. Mit 137 zu 54 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 138 zu 54 Stimmen liess der
Nationalrat die beiden Kredite jedoch unverändert. 
Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) störte sich am hohen Nachtragskredit von CHF 2.1 Mrd.
für die ALV und wollte diesen auf CHF 100 Mio. reduzieren. Statt allen betroffenen
Unternehmen die ausstehenden Beträge für Ferien- und Feiertagsentschädigungen bei
der Kurzarbeit zu bezahlen, sollten nur diejenigen Unternehmen Geld erhalten, die
wegen zu tiefer KAE geklagt hatten. Die Kommissionsmehrheit wollte jedoch diejenigen
Unternehmen, die «in gutem Glauben gehandelt» («hanno agito in buona fede») und
die Verfügungen nicht angefochten hatten, nicht bestrafen, betonte Anna Giacometti.
Mit 139 zu 51 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) folgte der Nationalrat auch hier der
Kommissionsmehrheit. 
Einwände hatten Minderheiten aus der SVP-Fraktion schliesslich auch gegen den
Nachtragskredit beim Globalbudget des BFS von CHF 6.7 Mio. (Minderheit Nicolet),
beim bereits gesprochenen Kredit bei der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit
(CHF 324 Mio.; Minderheit Aeschi) sowie bei demjenigen zum Klimapaket zur
Auslandskompensation der Bundesverwaltung in der Höhe von CHF 37.7 Mio
(Minderheit Egger; svp, SG). Die Anträge fanden jedoch nur bei Mitgliedern der SVP-
Fraktion Zustimmung und wurden jeweils mit 138 zu 54 Stimmen abgelehnt. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Nachtrag Ib mit 138 Stimmen zu 54
ablehnenden Stimmen der SVP-Fraktion an. 6

In der Herbstsession 2022 behandelten National- und Ständerat den ersten Teil des
Nachtrags II zum Voranschlag 2022 im Rahmen einer von der SVP-Fraktion beantragten
ausserordentlichen Session (22.9015). Die ausserordentliche Session war einberufen
worden, nachdem die FinDel den dringlichen Kredit zur Elektrizitätswirtschaft, also den
Nachtragskredit über CHF 4 Mrd. sowie den Verpflichtungskredit über CHF 10 Mrd. für
den Rettungsschirm für die Elektrizitätswirtschaft, gutgeheissen hatte. Da das
Parlament den Verpflichtungskredit in der Zwischenzeit genehmigt hatte und die
übrigen Kredite des Nachtrags II erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt wurden,
wurde in der Herbstsession lediglich über den Nachtragskredit für die
Elektrizitätswirtschaft diskutiert und abgestimmt.

Im Nationalrat legten Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) sowie Jean-Paul Gschwind
(mitte, JU) die Position der Mehrheit der FK-NR dar: Wie im Bundesgesetz über
subsidiäre Finanzhilfen zur Rettung systemkritischer Unternehmen der
Elektrizitätswirtschaft diskutiert worden sei, sei der Kredit zur Sicherstellung der
Elektrizitätsversorgung der Schweiz nötig. Der Kredit selbst war denn auch bei den
meisten Fraktionen nicht umstritten, auch wenn sie sich davon wenig begeistert
zeigten. Drei Minderheiten Egger (svp, SG) wollten jedoch Rahmenbedingungen für die
Kreditvergabe definieren, unter anderem um die Axpo «an die ganz kurze Leine» zu
nehmen, wie Lars Guggisberg (svp, BE) betonte. So sollten erstens die Kantone als
Eigentümerinnen der drei betroffenen Energieunternehmen die Hälfte des Kredits
übernehmen. Da die Kantone während Jahren die Dividenden eingestrichen hätten,
sollten sie jetzt auch für die Risiken aufkommen müssen, verlangte
Minderheitssprecher Egger. Weil bisher keine gründliche Risikoprüfung stattgefunden
habe, verlangte eine zweite Minderheit überdies eine solche. Und schliesslich sollte es
den Unternehmen drittens während der Dauer der Gewährung dieser Darlehen
verboten werden, spekulative Eigenhandelsgeschäfte zu tätigen. So habe eine Studie
entsprechende Handelsgeschäfte der Axpo aufgedeckt, diese seien der Grund für ihre
fehlende Liquidität, argumentierte Mike Egger. Die meisten Kommissions- und
Fraktionssprechenden sprachen sich gegen die Minderheitsanträge aus, zumal diese
bereits bei der Schaffung des entsprechenden Gesetzes abgelehnt worden seien.
Schliesslich erläuterte Finanzminister Maurer den Rahmen des Geschäfts: Die Alpiq
habe im Jahr 2021 beinahe innerhalb von Stunden einen Kredit zur Sicherstellung ihrer
Liquidität benötigt. Anschliessend habe der Bundesrat befürchtet, dass solche Fälle
zukünftig vermehrt auftreten könnten. Da die Kantone nicht innerhalb weniger Tage
solche Beträge bereitstellen könnten, habe man sich mit ihnen geeinigt, dass der Bund
die Zuständigkeit für Axpo, Alpiq und BKW übernehme, während die Kantone für die
übrigen rund sechzig an der Börse gehandelten Stromversorgenden verantwortlich
bleiben. Darüber hinaus sei beispielsweise bezüglich der Axpo eine kantonale Lösung
schwierig zu erreichen, weil diese zuerst die Parlamente der acht Eignerkantone
passieren müsste. Aufgrund der Grösse der drei Unternehmen und der daraus
resultierenden Gefahr eines Dominoeffekts bei Ausfall eines der drei Unternehmen
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bestehe überdies nicht nur ein regionales, sondern ein schweizweites Interesse an
ihrem Überleben. Entsprechend sei der erste Antrag der Minderheit Egger abzulehnen.
Auch die anderen beiden Minderheitsanträge beantragte die Regierung zur Ablehnung,
etwa da eine gründliche Risikoprüfung durch externe Fachleute stattgefunden habe.
Der Finanzminister betonte darüber hinaus, dass die drei Unternehmen «nur im
absoluten Notfall auf das Darlehen zurückgreifen» würden, da man die entsprechenden
Bedingungen sehr unvorteilhaft ausgestaltet habe. 
Im Anschluss an die Debatte zum Kredit für den Rettungsschirm schritt der Nationalrat
zur Abstimmung: Mit 137 zu 46 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach er sich für Annahme
des Nachtragskredits aus, wobei die Mehrheit der SVP-Fraktion ablehnend votierte. Die
drei Minderheitsanträge zu den Voraussetzungen für die Darlehensgewährung fanden
nur in der SVP-Fraktion Zustimmung und wurden jeweils mit 134 zu 50 Stimmen
abgelehnt.

Im Ständerat blieb zwei Tage später trotz ausserordentlicher Session eine Diskussion
über den ersten Teil des Nachtrags II aus, es lagen auch keine Minderheitsanträge vor.
Nachdem Johanna Gapany (fdp, FR) und Finanzminister Maurer die Vorlage präsentiert
hatten, nahm die kleine Kammer den Nachtragskredit mit 29 zu 8 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. Hier waren die parteipolitischen Fronten jedoch weniger deutlich, so
stammten die ablehnenden Stimmen sowie die Enthaltungen von einzelnen Mitgliedern
der SVP-, der FDP.Liberalen- sowie der Mitte-Fraktion. Die übrigen Kredite des
Nachtrags II zum Voranschlag 2023 wird das Parlament in der Wintersession beraten. 7

In der Wintersession 2022 behandelte das Parlament den Nachtrag II zum Voranschlag
2022 zusammen mit dem Voranschlag 2023. Anna Giacometti (fdp, GR) erläuterte dem
Nationalrat die aktuelle Vorlage als Kommissionssprecherin: Nachdem National- und
Ständerat in der Herbstsession 2022 bereits den Voranschlagskredit für subsidiäre
Finanzhilfen über CHF 4 Mrd. an ein systemrelevantes Unternehmen der
Elektrizitätswirtschaft bewilligt hatten, standen nun weitere Ausgaben von CHF 1.6 Mrd.
in 23 Nachtragskrediten zur Diskussion. Den grössten Kreditposten stellte die Aufnahme
von bis zu 110'000 Geflüchteten mit Schutzstatus S dar (CHF 1.2 Mrd.), gefolgt von
Transport und Einrichtung von Reservekraftwerken im Kampf gegen eine mögliche
Strommangellage ab dem Winter 2022/2023 (CHF 160 Mio. Nachtragskredit, CHF 470
Mio. Verpflichtungskredit) und einem Kredit zur Begleichung der Passivzinsen des
Bundes aufgrund der Zinserhöhungen durch die SNB (CHF 135 Mio.). Zuvor hatte die
FinDel bereits dringliche Kredite über CHF 4.3 Mrd. bewilligt (neben den CHF 4 Mrd. für
die Elektrizitätswirtschaft auch CHF 303 Mio. für das Reservekraftwerk in Birr, für die
höheren Migrationsausgaben, für die höheren Passivzinsen sowie für die Impfungen
gegen die Affenpocken), diese müssen vom Parlament aber dennoch beraten werden. In
der Zwischenzeit hatte der Bundesrat zudem zwei Nachmeldungen zum Nachtrag II
vorgenommen, in denen er unter anderem CHF 100 Mio. für ein Winterhilfe-Paket
zugunsten des Wiederaufbaus der zivilen Infrastruktur in der Ukraine beantragte. 

Während sich die Kommissionsmehrheit mit allen Nachtragskrediten und
Nachmeldungen einverstanden zeigte, lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor. So
verlangte eine Minderheit Friedl (sp, SG), die Beträge zugunsten der Ukraine
aufzustocken, was der Nationalrat jedoch mehrheitlich ablehnte. Kürzungsanträge
stellten hingegen Mike Egger (svp, SG) bezüglich des Globalbudgets des BAG für den
Kauf des Impfstoffes gegen die Affenpocken sowie Benjamin Fischer (svp, ZH) zu den
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer, sie blieben jedoch
ebenfalls erfolglos. Abgelehnt wurden auch die Kürzungs- oder Streichungsanträge von
Mitgliedern der SVP-Fraktion bezüglich verschiedener Kredite beim BFE: So sollte der
Kredit für die Reservekraftwerke weniger stark erhöht, das Globalbudget des BFE gar
nicht erhöht und der Nachtragskredit für die Notstromgruppen gestrichen werden,
obwohl die FinDel bereits verschiedene dieser Beträge gutgeheissen hatte. Erfolglos
blieb schliesslich auch ein Einzelantrag Glättli (gp, ZH) auf Erhöhung des Globalbudgets
des BFE zur Finanzierung einer Informationskampagne zum Einsparpotenzial im
Warmwasserbereich.
Mit 139 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) hiess der Nationalrat in der Folge den zweiten
Entwurf des Nachtrags II zum Voranschlag 2023 gut, die ablehnenden Stimmen
stammten von den Mitgliedern der SVP-Fraktion.

Keine Änderungsanträge lagen im Ständerat vor, der sämtliche Kredite stillschweigend
guthiess, sämtliche Ausgaben einstimmig genehmigte und den Entwurf schliesslich mit
38 zu 0 Stimmen ebenfalls einstimmig annahm. 8
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